
Neue Justiz 12/81 533

blik . . aber mit dem neuen Regime bekam der Richter 
nicht den neuen Geist . . . Der alte Richter konnte den 
Geist auch da nicht wechseln, wo der Wechsel vielleicht 
viel für sich gehabt hätte. Der Richter ist konservativ.“5 So 
bedeutete auch der Hitler-Faschismus keinen Bruch in der 
Haltung der deutschen Richter: „Vorbehaltlos und konse
quent steht dann das Reichsgericht in der Zeit von 1933 
bis 1945 hinter der Nazidiktatur.“6

In dem vorliegenden Sonderdruck greift F. K. Kaul 
einen Komplex auf, der sowohl im Klassenrecht als auch 
im imperialistischen Klassengericht enthalten ist: die „Ge
sinnung“ als Anlaß strafrechtlicher Verfolgung einerseits 
und als Anlaß strafrechtlicher Begünstigung andererseits. 
An die Spitze seines Vorworts stellt er einen Satz von 
Karl Marx: „Gesetze, die nicht die Handlung als solche, 
sondern die Gesinnung des Handelnden zu ihrem Haupt
kriterium machen, sind nichts als positive Sanktionen 
der Gesetzlosigkeit.“7

In einem sehr komprimierten Gedankengang legt 
F. K. Kaul dar, daß die gegen die Kommunisten gerichtete 
Gesinnungsverfolgung dem deutschen Imperialismus im
manent ist, da sie ohne Unterbrechung vom Kaiserreich 
bis hin in die Nazidiktatur reicht. Dabei konzentriert sich 
F. K. Kaul auf die Rolle der Gesinnung in der Klassen
justiz des deutschen Imperialismus vor allem in den Jah
ren 1925 bis 1933. Er zeigt den Weg vom offenen Terror 
der Klassenjustiz der Sonder- und Militärgerichte in der 
revolutionären Periode zur „getarnten Gesetzlosigkeit“ 
nach dem Machtantritt Hindenburgs (1925), bis nach 1933 
wieder der offene Terror herrschte. Gekennzeichnet wird 
die „getarnte Gesetzlosigkeit“ der Weimarer Republik 
durch § 86 des Reichsstrafgesetzbuchs, wonach jede „ein 
hochverräterisches Unternehmen vorbereitende Handlung“ 
unter Strafe gestellt war, und durch § 7 Ziff. 4 des Gesetzes 
zum Schutze der Republik vom 21. Juli 1922 mit einer 
Strafandrohung für die Teilnahme „an einer geheimen 
oder staatsfeindlichen Verbindung..., die die Bestrebung 
verfolgt, die verfassungsmäßig festgestellte republikanische 
Staatsform ... zu untergraben“. Als „staatsfeindlich“ in 
diesem Sinne galt gemäß § 129 des Reichsstrafgesetzbuchs 
„eine Verbindung, zu deren Zwecken oder Beschäftigun
gen gehört, Maßregeln der Verwaltung oder die Vollzie
hung von Gesetzen durch ungesetzliche Mittel zu verhin
dern oder zu entkräften“.

F. K. Kaul steckt mit der Periode der „getarnten Ge
setzlosigkeit“ von 1925 bis 1933 gleichsam den Zeitraum 
ab, in dem die Wertung der Gesinnung als strafbegrün
dendes Element offiziell in das Instrumentarium der deut
schen Klassenjustiz einbezogen wurde, deren oberster Re
präsentant das Reichsgericht war und dessen Richter sich 
ihrer „konservativen Haltung“ rühmten. „Zentrales Ele
ment des Nazistaates war das Feindbild des Kommunismus, 
mit dessen Hilfe die kommunistische Gesinnung als straf
rechtlich zu ahndendes Delikt verfolgt wurde“ (S. 9) — ein 
Feindbild, das bereits von der Konterrevolution im Jahre 
1919 geprägt war.

Als Beispiel für Gesinnungsverfolgung schildert 
F. K. Kaul fünf Strafverfahren wegen Hoch- bzw. Landes
verrats, die teils vor dem Reichsgericht, teils vor dem 
Staatsgerichtshof zum Schutz der Republik durchgeführt 
worden waren. Der Sachverhalt, der diesen Verfahren 
zugrunde lag, soll hier nicht im einzelnen wiedergegeben 
werden. Aber konnte man sich bei dem Dichter Johannes 
R. Becher, bei dem Schriftsteller Heinrich Wandt und bei 
dem Schauspieler Rolf Gärtner noch vorstellen, daß ihre 
Gesinnung unmittelbar in ihrer künstlerischen Betätigung 
— deren Freiheit die Weimarer Reichsverfassung aller
dings garantiert hatte — in die Tat umgesetzt worden war, 
so war es schon wesentlich schwieriger, sich dies bei dem 
Buchhändler Fritz Schälike (dem späteren langjährigen 
Leiter unseres Dietz Verlages) vorzustellen, der ja kei
neswegs Kenntnis vom Inhalt aller Bücher und Broschü
ren zu haben brauchte, die er verkaufte.

Bei anderen gelesen

Eigentum .verpflichtet' — 
die Kosten trägt der Mieter

ln Hamburg Ist folgender Fall vor dem Amtsgericht verhandelt wor
den: Ein Physiker wollte einem afrikanischen Freund, der keine Bleibe 
fand, ein Zimmer seiner Wohnung untervermieten. Der Hausbesitzer 
machte die notwendige Erlaubnis aber von einer Mieterhöhung von 
7 auf 9 DM pro Quadratmeter, also um 29 Prozent, für die Ö5-Quadrat- 
meter-Wohnung abhängig. Damit war der Mieter natürlich nicht ein
verstanden und bot eine maximale Erhöhung der Miete um 2P DM an.

Der Besitzer erwiderte telefonisch, daß er die Erhöhung unbedingt 
haben wolle, da er bei Abschluß des Mietvertrags vergessen habe, die 
Miete gegenüber der des Vormieters zu erhöhen. Daraufhin klagte der 
Mieter auf Untermietererlaubnis.

Welches Urteil aber fällte nun das Gericht? Die Klage wird abge
wiesen, weil nur nahe Angehörige größten Schutz genießen, und bei 
der „angespannten Lage auf dem Wohnungsmarkt sind fast immer 
Freunde vorhanden, die aus dringenden persönlichen Gründen Wohn- 
raum brauchen. Die Not eines für den Vermieter unkontrollierbaren 
Personenkreises könnte dann zu einem berechtigten Interesse und da
mit zu einem Anspruch des Mieters auf Erteilung einer Untermieter
erlaubnis führen".

Für die prinzipielle Bereitschaft des Vermieters, gegen die enorme 
Mieterhöhung die Erlaubnis zu erteilen, hat das Gericht nur folgende 
fast zynische Antwort übrig: „Auf den vorliegenden Fall bedeutet dies, 
daß dem Beklagten, der sich moralisch nicht verpflichtet fühlte, 
Herrn ... als Untermieter in seinem Hause aufzunehmen, die Mög- 

’lichkeit zugebiiligt werden mußte, von der ihm günstigen Rechtslage 
Gebrauch zu machen. Es geht nicht an, daß der Beklagte einzig auf 
Grund des fehlgeschlagenen Versuchs, einen finanziellen Vorteil durch 
die Erteilung der Untermietererlaubnis zu erlangen, schlechter dastehen 
soll, als wenn er aus sonstigen Gründen, die vielen nicht als bllligens- 
wert erscheinen würden, die aber nicht offenbart worden sind, von 
vornherein die Erlaubnis versagt hätte."

Fazit: Das Eigentum verpflichtet, von der bei uns günstigen Rechts
lage Gebrauch zu machen, es auf Kosten Wohnungssuchender zu ver
mehren I
(Aus: Unsere Zeit [Düsseldorf] vom 17. September 1981, S. 3)

Im Urteil des Staatsgerichtshofs gegen Schälike hieß es: 
„Der Angeklagte ist seit Jahren Kommunist . . ., ein intel
ligenter Mann, mit der Parteiliteratur der KPD besonders 
vertraut und ein erfahrenes und leidenschaftliches Mit
glied der Partei.“ Mit anderen Worten: „Die Geeignetheit 
der fraglichen Broschüren als Mittel der Vorbereitung zum 
Hochverrat ergibt sich daraus, daß Schälike als ,ein leiden
schaftliches Mitglied der Partei“ sie für den Verlag bzw. 
zum Vertrieb angenommen hat“ (S. 43). Damit wird das 
„an sich strafrechtlich wertneutrale objektive Geschehen 
durch subjektive Empfindungen — sprich Gesinnung — in 
einen strafrechtlich relevanten Tatbestand gewandelt“ 
(S. 43/44). Hierzu zitiert F. K. Kaul den Hamburger Straf
rechtslehrer M. Liepmann, der die Begründung des Staats
gerichtshofs als „Scheinargument“ bezeichnet, denn 
„Schuld im Strafrechtssinn ist, wie seit Überwindung von 
Ketzer- und Hexenprozessen als juristisches Allgemeingut 
angesprochen werden muß, niemals die bloße innere Ge
sinnung; das wäre der Standpunkt des Beichtstuhls,... 
niemals aber eine Schuldbegründung für die Recht
sprechung“.8

Bemerkenswert ist auch der Fall Hermann Makover. 
Makover stammte aus einer angesehenen, politisch rechts
stehenden Juristenfamilie und hatte selbst Nationalökono
mie und Rechtswissenschaft studiert. Bei ihm mußte seine 
einzige Funktion, die durchaus legale eines Mieterobman
nes, dem der Schutz wirtschaftlich schwacher Mieter gegen
über Vermieterwillkür oblag, zur Verurteilung wegen 
Vorbereitung zum Hochverrat und Teilnahme an einer 
staatsfeindlichen Verbindung herhalten. Wörtlich lautete 
es im Urteil des 4. Senats des Reichsgerichts: „Die KPD 
verfolgt auch mit dem Eingreifen in die Mieterbewegung 
und deren Organisation letzten Endes ihre hochverräteri
schen Pläne, indem sie dadurch die Mieter zu sich hin
überzuziehen und ihren Bestrebungen gefügig zu machen 
sucht. Die KPD in ihrem Funktionärskörper war in der 
fraglichen Zeit als eine staatsfeindliche Verbindung i. S. 
des § 7 Ziff. 4 des Republikschutzgesetzes und des § 129 
StGB anzusehen“ (S. 60).

F. K. Kaul hebt die Dialektik der Strafbarkeit der Ge
sinnung hervor: Kann die Gesinnung Schuld begründen,


